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! Großherzogliches Hoftheater zu Karlsruhe.
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Dienstag , den 21 . Februar 1893.

I Wuarwl . m Mon »ei»t»ls . Vorstellung.

Zweite Gastdarstellung der Frau Johanna Schwartz.

Götz von Berlichingen
mit der eisernen Hand.

Schauspiel in fünf Akten von Göthe (nach der Heidelberger Handschrift) .
Regie: Director Hancke.

Versonsn:

Kaiser Maximilian der Erste Herr Reiff.
Götz von Berlichingen Herr Mark.

Elisabeth, seine Frau Frau Kachel-Bender

Karl, sein Sohn Josephine Meyer

Marie, seine Schwester Fräulein Nerson.

Georg, Götzens Knappe Fräulein Engelhardt.
Der Bischof von Bamberg 5)err Kempf!

Adelheid von Waldorf *)
Adelbert von Weislingen Herr Waldeck.
Franz, sein Knappe Herr Höcker.
Der Abt von Fulda • Herr Plank.
Oleanus, beide Rechte Doktor Herr Brehm.
Hans von Selbitz Herr Wassermann.
Franz von Sickingen Herr Panzer
Bruder Martin, Mönch Herr Schilling.
Bartel von Wanzenan, Hauptmann ) i Herr Hallego.

Blinzkopf, ) Offiziere vom Reichsheere . Herr F. Hancke.
von Werdenhagen, j ) ( Herr Heinrich.

Herr Lauge.
Götzens Reiter Herr Zörnitz.

(Herr Derichs.
Lerse,
Fand,
Peter, Herr Bösch.

Herr Zöschinger.Bamberg'sche Reiter
Mar Stumpf
Metzler, j dauern j ^ crr ^ "ig
Sievers, Herr W- Beyer.
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Zigeuner-Mutter Frau Schmidt.
Zigeuner-Knabe Frau Weiß I.

Zigeuuer-Mädcheu Fräulein Schwarz.
Kaiserlicher Rat — —

Ratsherr von Heilbronn Herr Kreymann.
Ein Schreiber Herr Weiß I.

Ein Gerichtsdiener Herr M. Bayer.

Schenkwirt Herr Müller.
Boten des heimlichen Gerichts.

Hosherren nnd Pagen, Ratsherren und Bürger von Heilbronn. Offiziere und Soldaten

vom Reichsheere. Berlichingen'sche Reiter. Dienerschaft. Aufrührerische Baitmt.

*) Adelheid : Frau Johanna Schwartz,  als Gast.

Die große Pause findet nach dem dritten Akte statt.

Anfang: sechs Uhr. Ende: zehn Uhr.
Kasse - : fotlfb 0 Uhr.

Unpäßlich: Frau Petzet.

Der freie Eintritt ist für heute aufgehoben,
Mittel -Preise:

Balkon-Logen

Parterre-Logen

Balkon-Frem¬
denloge

Fremdenloge II.
Rangs

Parterre-Frem-
denloge

LogenI. Rangs

I .Abth . 6 Jk — 9 >/.
II.

I.
II.
I.

II.
I.

II.

51 - ^ !
41 - ^
3 M. 50 A
4 Jk — 3>£3M.509*/.
5 Jk — Vfi
41 — 3jt.

Sperrsitze

Logenil.Rangs

I. Abth.  5 Jk.— dp.
II. 4 Jk — W
I. „ 3 Jk 50 &

n. tr 3 Jk — ty
i. // 4 Jk — l3>//.

ii. V 3 Jk — Sfi
in. tr 2 Jk. 50 &

i. Ii ZJk—9fi
ii. 2 Jk 50 ZF/.

II.
Logen III.

Rangs
Balkon-Stehplatz
Parterre-Stehplatz
III . Rang Seite

IV . Rang Mitte

IV.  Rang Seite

I.Abth. 2 Jk. 50 3jl.
3 Jh.—
2 Jk — 93/.
1Jk 20 ty.
-Jk. 80̂
-16 Oty

Damit an der Kasse durch Geldwechseln kein Aufenthalt entsteht, wird nur abgezähltes Geld

angenommen.
Der allgemeine Verkauf der Eintrittskarten  findet am Tage der Vorstellung von

11— 1 Uhr und au der Abendkasse, die Abgabe der auf Vormerkung reservirteu Eintrittskarten

nur von 3 —4 Uhr Nachmittags des vorhergehenden Tages  statt. Nur  snr Aus-

wärtige  werden vorgemerkte Eintrittskarten zur Abendkasse und zwar längstens bis */* Stunde

vor Anfang der Vorstellung zurückgelegt.
Vormerkungen  wollen gest. — briefliche unter genauer Angabe der Adresse— an das

Vormerkbüreau des Großh. Hoftheaters gerichtet werden, dasselbe ist mit Ausnahme der Sonn- und

Feiertage täglich  von 8 —12  Uhr Vormittags und von 3—5 Uhr Nachmittags geöffnet.

Die aufV̂ormerkungen abgegebenen  oder an der Tageskasse verkauften Eintritts-

karten werden an der Abendkasse mcht mehr zurückgenommen. "̂ 8 o
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Mittwoch , den 22. Februar. Theater in Baden:  22.  Abonnemeuts-Borstellung.

Die Großstadtluft.  Schwank in vier Akten von Oskar Blumenthal und Gustav Kadelbnrg.

Donnerstag , den 23. Februar , I . Quartal , TN « Abonnements-Vorstellung.

Das Buch Hiob.  Schauspieli» einem Akt nach Hölty vou Adler.

Zum ersten Male wiederholt: Der Bajazzo.  Drama in zwei Akten und einem Prolog. Dichtung

und Musik vou N. Leoncavallo . Deutsch von L. Hartmann.

Druck der Chr. Fr . Mülle rächen Hostuchdruckerei.
Nachdruck verboten.
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